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1. Vorbemerkungen 
In dieser Entscheidung bejaht der EuGH die in der Rechtssache Köbler (Fall 
88) noch offen gebliebene Frage, ob eine Verletzung der Vorlagepflicht durch 
letztinstanzliche Gerichte einen Schadenersatzanspruch der Mitgliedstaaten 
wegen Verletzung des EG-Rechts auslösen kann. Der EuGH bekräftigt dabei 
die Grundsätze der mitgliedstaatlichen Haftung für justizielles Unrecht aus der 
Köbler-Entscheidung und schließt Verletzungen der Vorlagepflicht nach Art. 
234 Abs. 3 EG ausdrücklich ein. Nationale Haftungsbeschränkungen für justi-
zielles Unrecht sind insoweit nicht anwendbar, als sie bei Erfüllung der ge-
meinschaftsrechtlichen Haftungsvoraussetzungen einschränkende Wirkung 
hätten. 
 
2. Sachverhalt 
Der Insolvenzverwalter des in Liquidation befindlichen italienischen Schiff-
fahrtsunternehmens TDM hat vor einem italienischen Gericht Schadenersatz-
klage gegen den italienischen Staat erhoben, da das oberste italienische Ge-
richt, die Corte suprema di cassazione, in letzter Instanz unter Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts eine wettbewerbsrechtliche Klage gegen einen Konkur-
renten abgewiesen habe. Die dem Konkurrenten gewährten staatlichen Beihil-
fen seien unter Verstoß gegen das EG-Recht gewährt worden – was aus einer 
einschlägigen, später ergangenen Kommissionsentscheidung folge –, weshalb 
die Corte suprema di cassazione nach Art. 234 Abs. 3 EG jedenfalls verpflich-
tet gewesen wäre, den EuGH mit der Problematik zu befassen; die Konkurren-
tenklage wäre dann fraglos anders ausgegangen. Ein italienisches Gesetz 
schließt – in der Auslegung durch die Gerichte – jedoch Schadenersatzansprü-
che wegen Rechtsverletzungen durch die Gerichte weitestgehend aus. Das mit 
der Schadenersatzklage befasste Gericht hat den EuGH im Vorabentschei-
dungsverfahren mit der Frage nach der Vereinbarkeit dieses Ausschlusses 
sowie der grundsätzlichen Frage der Haftung für Entscheidungen letztinstanz-
licher Gerichte mit dem EG-Recht befasst.  
 
3. Aus den Entscheidungsgründen 
24 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das beim vorlegenden Gericht anhängi-
ge Verfahren eine Klage wegen Staatshaftung für eine Entscheidung eines 
obersten Gerichts, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist, zum Gegenstand 
hat. Die vom vorlegenden Gericht aufrechterhaltene Frage ist daher so zu 
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verstehen, dass es im Wesentlichen darum geht, ob das Gemeinschaftsrecht 
und insbesondere die vom Gerichtshof im Urteil Köbler aufgestellten Grund-
sätze einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen ent-
gegenstehen, die zum einen jegliche Haftung des Mitgliedstaats für Schäden, 
die dem Einzelnen durch einen von einem letztinstanzlichen nationalen Ge-
richt begangenen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht entstanden sind, 
ausschließt, wenn sich dieser Verstoß aus einer Auslegung von Rechtsvor-
schriften oder einer Sachverhalts- und Beweiswürdigung durch dieses Gericht 
ergibt, und zum anderen diese Haftung im Übrigen auf Fälle von Vorsatz und 
grob fehlerhaftem Verhalten des Richters begrenzt. 
 
(…) 
 
30 Hierzu ist daran zu erinnern, dass der Gerichtshof im Urteil Köbler, das 
nach dem Datum ergangen ist, an dem sich das vorlegende Gericht an den 
Gerichtshof gewandt hat, darauf hingewiesen hat, dass der Grundsatz, dass ein 
Mitgliedstaat zum Ersatz der Schäden verpflichtet ist, die dem Einzelnen durch 
diesem Mitgliedstaat zuzurechnende Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht 
entstehen, für jeden Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht unabhängig davon 
gilt, welches Organ dieses Staates durch sein Handeln oder Unterlassen den 
Verstoß begangen hat (vgl. Randnr. 31 des Urteils Köbler). 
 
31 Der Gerichtshof hat insbesondere auf die entscheidende Rolle, die die 
rechtsprechende Gewalt beim Schutz der dem Einzelnen aufgrund gemein-
schaftsrechtlicher Bestimmungen zustehenden Rechte spielt, sowie den Um-
stand abgestellt, dass ein letztinstanzliches Gericht definitionsgemäß die letzte 
Instanz ist, vor der der Einzelne die ihm aufgrund des Gemeinschaftsrechts 
zustehenden Rechte geltend machen kann; er hat daraus geschlossen, dass der 
Schutz dieser Rechte gemindert – und die volle Wirksamkeit dieser Bestim-
mungen beeinträchtigt – wäre, wenn der Einzelne nicht unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Entschädigung für die Schäden erlangen könnte, die 
ihm durch einen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht entstanden sind, der 
einer Entscheidung eines letztinstanzlichen nationalen Gerichts zuzurechnen 
ist (vgl. Urteil Köbler, Randnrn. 33 bis 36). 
 
32 Aufgrund der Besonderheit der richterlichen Funktion sowie der berechtig-
ten Belange der Rechtssicherheit haftet der Staat in einem solchen Fall aller-
dings nicht unbegrenzt. Wie der Gerichtshof entschieden hat, haftet er nur in 
dem Ausnahmefall, dass das letztinstanzliche nationale Gericht offenkundig 

gegen das geltende Recht verstoßen hat. Bei der Entscheidung darüber, ob 
diese Voraussetzung erfüllt ist, muss das mit einer Schadensersatzklage befass-
te nationale Gericht alle Gesichtspunkte des Einzelfalls berücksichtigen, insbe-
sondere das Maß an Klarheit und Präzision der verletzten Vorschrift, die Vor-
sätzlichkeit des Verstoßes, die Entschuldbarkeit des Rechtsirrtums, gegebenen-
falls die Stellungnahme eines Gemeinschaftsorgans sowie die Verletzung der 
Vorlagepflicht nach Artikel 234 Absatz 3 EG durch das in Rede stehende 
Gericht (Urteil Köbler, Randnrn. 53 bis 55). 
 
33 Ebenso lassen es entsprechende Erwägungen hinsichtlich der Notwendig-
keit, dem Einzelnen einen effektiven gerichtlichen Schutz der ihm aufgrund 
des Gemeinschaftsrechts zustehenden Rechte zu gewährleisten, nicht zu, dass 
der Staat allein deshalb nicht haftbar gemacht werden kann, weil sich ein einem 
letztinstanzlichen nationalen Gericht zuzurechnender Verstoß gegen das Ge-
meinschaftsrecht aus der Auslegung von Rechtsvorschriften durch dieses 
Gericht ergibt. 
 
34 Zum einen gehört nämlich die Auslegung von Rechtsvorschriften gerade 
zum Wesen der Rechtsprechungstätigkeit, da der Richter, um welchen Tätig-
keitsbereich es auch immer gehen mag, wenn ihm voneinander abweichende 
oder einander widersprechende Ansichten vorgetragen werden, gewöhnlich die 
einschlägigen – nationalen und/oder gemeinschaftlichen – Rechtsvorschriften 
auslegen muss, um den ihm vorliegenden Rechtsstreit zu entscheiden. 
 
35 Zum anderen lässt sich nicht ausschließen, dass es gerade bei der Ausübung 
einer solchen Auslegungstätigkeit zu einem offenkundigen Verstoß gegen das 
geltende Gemeinschaftsrecht kommt, etwa wenn der Richter einer materiellen 
oder verfahrensrechtlichen Gemeinschaftsbestimmung, insbesondere im Hin-
blick auf die jeweils einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofes, eine of-
fensichtlich falsche Bedeutung zumisst (vgl. in diesem Sinne Urteil Köbler, 
Randnr. 56) oder das nationale Recht auf eine Weise auslegt, die in der Praxis 
zu einem Verstoß gegen das geltende Gemeinschaftsrecht führt. 
 
36 Wie der Generalanwalt in Nummer 52 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, 
würde man den vom Gerichtshof im Urteil Köbler aufgestellten Grundsatz 
seines Inhalts berauben, wenn man unter derartigen Umständen jegliche Haf-
tung des Staates ausschlösse, weil sich der Verstoß gegen das Gemeinschafts-
recht aus einer Auslegung von Rechtsvorschriften durch ein Gericht ergibt. 
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Dies gilt erst recht für letztinstanzliche Gerichte, die auf nationaler Ebene die 
einheitliche Auslegung der Rechtsvorschriften zu gewährleisten haben. 
 
37 Entsprechendes gilt in Bezug auf Rechtsvorschriften, die allgemein jegliche 
Haftung des Staates ausschließen, wenn sich der einem Gericht dieses Staates 
zuzurechnende Verstoß aus einer Sachverhalts- und Beweiswürdigung ergibt. 
 
38 Zum einen stellt diese Würdigung nämlich ebenso wie die Auslegung von 
Rechtsvorschriften einen weiteren wesentlichen Aspekt der Rechtsprechungs-
tätigkeit dar, weil die Anwendung der Rechtsvorschriften auf den jeweiligen 
Fall unabhängig von der Auslegung, der der mit einer bestimmten Rechtssache 
befasste nationale Richter folgt, oft davon abhängen wird, wie dieser Richter 
den Sachverhalt sowie den Wert und die Relevanz der von den Parteien des 
Rechtsstreits zu diesem Zweck beigebrachten Beweise würdigt. 
 
39 Zum anderen kann auch eine solche Würdigung – für die manchmal kom-
plexe Prüfungen erforderlich sind – in bestimmten Fällen zu einem offenkun-
digen Verstoß gegen das geltende Recht führen, ob sie nun im Rahmen der 
Anwendung der besonderen Vorschriften über die Beweislast, den Wert der 
betreffenden Beweise oder die Zulässigkeit der Beweisarten oder im Rahmen 
der Anwendung von Vorschriften, die eine rechtliche Qualifizierung des Sach-
verhalts erfordern, durchgeführt wird. 
 
40 Unter diesen Umständen jede Möglichkeit einer Haftung des Staates auszu-
schließen, weil der dem nationalen Gericht vorgeworfene Verstoß die von 
diesem vorgenommene Sachverhalts- oder Beweiswürdigung betrifft, würde 
ebenfalls dazu führen, dass der im Urteil Köbler angeführte Grundsatz in 
Bezug auf einem letztinstanzlichen nationalen Gericht zuzurechnende offen-
kundige Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht seiner praktischen Wirkung 
beraubt würde. 
 
41 Wie der Generalanwalt in den Nummern 87 bis 89 seiner Schlussanträge 
ausgeführt hat, gilt dies in ganz besonderem Maße im Bereich der staatlichen 
Beihilfen. In diesem Bereich jegliche staatliche Haftung auszuschließen, weil 
sich der von einem nationalen Gericht begangene Verstoß gegen das Gemein-
schaftsrecht aus einer Sachverhaltswürdigung ergibt, könnte zu einer Schwä-
chung der dem Einzelnen gebotenen Verfahrensgarantien führen, da die Wah-
rung der Rechte, die dieser aus den einschlägigen Vorschriften des EG-
Vertrags ableitet, weitgehend von einer Schritt für Schritt erfolgenden rechtli-

chen Qualifizierung des Sachverhalts abhängt. Würde jedoch die Haftung des 
Staates aufgrund der Sachverhaltswürdigung eines Gerichts vollständig ausge-
schlossen, genösse der betreffende Einzelne keinerlei gerichtlichen Schutz, 
wenn ein letztinstanzliches nationales Gericht einen offensichtlichen Fehler bei 
der Kontrolle dieser rechtlichen Qualifizierung des Sacherhalts beginge. 
 
42 Zur Begrenzung der Haftung des Staates auf Fälle von Vorsatz oder grob 
fehlerhaftem Verhalten des Richters ist schließlich, wie in Randnummer 32 des 
vorliegenden Urteils ausgeführt, daran zu erinnern, dass der Gerichtshof im 
Urteil Köbler entschieden hat, dass der Staat nur in dem Ausnahmefall, dass 
das letztinstanzliche nationale Gericht offenkundig gegen das geltende Recht 
verstoßen hat, für Schäden haftet, die einem Einzelnen durch diesem Gericht 
zuzurechnende Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht entstanden sind. 
 
43 Ob ein offenkundiger Verstoß vorliegt, bemisst sich insbesondere nach 
einer Reihe von Kriterien wie dem Maß an Klarheit und Präzision der verletz-
ten Vorschrift, der Entschuldbarkeit des unterlaufenen Rechtsirrtums oder der 
Verletzung der Vorlagepflicht nach Artikel 234 Absatz 3 EG durch das in 
Rede stehende Gericht; ein solcher Verstoß wird jedenfalls angenommen, 
wenn die fragliche Entscheidung die einschlägige Rechtsprechung des Ge-
richtshofes offenkundig verkennt (Urteil Köbler, Randnrn. 53 bis 56). 
 
44 Folglich kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass das nationale Recht 
die Kriterien hinsichtlich der Natur oder des Grades des Verstoßes festlegt, die 
erfüllt sein müssen, damit der Staat für einen einem letztinstanzlichen na-
tionalen Gericht zuzurechnenden Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht 
haftet, doch können mit diesen Kriterien auf keinen Fall strengere Anforde-
rungen aufgestellt werden, als sie sich aus der Voraussetzung eines offenkundi-
gen Verstoßes gegen das geltende Recht ergeben, wie sie in den Randnummern 
53 bis 56 des Urteils Köbler beschrieben ist. 
 
45 Ein Entschädigungsanspruch entsteht somit, sofern die letztgenannte Vor-
aussetzung erfüllt ist, wenn nachgewiesen ist, dass die verletzte Rechtsvor-
schrift bezweckt, dem Einzelnen Rechte zu verleihen, und zwischen dem gel-
tend gemachten offenkundigen Verstoß und dem dem Betroffenen entstande-
nen Schaden ein unmittelbarer Kausalzusammenhang besteht (vgl. dazu insbe-
sondere Urteile Francovich u.a., Randnr. 40, Brasserie du pêcheur und Factor-
tame, Randnr. 51, und Köbler, Randnr. 51). Wie sich insbesondere aus Rand-
nummer 57 des Urteils Köbler ergibt, sind diese drei Voraussetzungen erfor-
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derlich und ausreichend, um einen Entschädigungsanspruch des Einzelnen zu 
begründen, schließen aber nicht aus, dass der Staat nach nationalem Recht 
unter weniger strengen Voraussetzungen haftet. 
 
46 Aufgrund der Gesamtheit der vorstehenden Erwägungen ist daher auf die 
Frage des vorlegenden Gerichts, wie sie in dessen Schreiben vom 13. Januar 
2004 neu formuliert worden ist, zu antworten, dass das Gemeinschaftsrecht 
nationalen Rechtsvorschriften entgegensteht, die allgemein die Haftung des 
Mitgliedstaats für Schäden ausschließen, die dem Einzelnen durch einen einem 
letztinstanzlichen Gericht zuzurechnenden Verstoß gegen das Gemeinschafts-
recht entstanden sind, wenn sich dieser Verstoß aus einer Auslegung von 
Rechtsvorschriften oder einer Sachverhalts- und Beweiswürdigung durch die-
ses Gericht ergibt. Das Gemeinschaftsrecht steht ferner nationalen Rechtsvor-
schriften entgegen, die diese Haftung auf Fälle von Vorsatz oder grob fehler-
haftem Verhalten des Richters begrenzen, sofern diese Begrenzung dazu führt, 
dass die Haftung des betreffenden Mitgliedstaats in weiteren Fällen ausge-
schlossen ist, in denen ein offenkundiger Verstoß gegen das anwendbare Recht 
im Sinne der Randnummern 53 bis 56 des Urteils Köbler begangen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


